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Einleitung
STUDIEREN AN DER COLOGNE BUSINESS SCHOOL

Möglichkeiten der Studienfinanzierung
Ein Studium an einer privaten Fachhochschule bietet zahl-
reiche Vorteile. So schließen die Studierenden an der Co-
logne Business School nicht nur in kurzer Zeit ihr Studium 
mit einem international anerkannten Abschluss ab, sondern 
haben zusätzlich die Aussicht auf hervorragende Einstiegs- 
und Verdienstchancen. Wir möchten, dass alle unsere Inte-
ressenten diese Vorteile nutzen können. Daher bieten wir 
unseren Studierenden interne Förderprogramme und ver-
schiedene, mit externen Kooperationspartnern erarbeitete, 
günstige Finanzierungsmöglichkeiten an. 

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über öffent-
liche Fördermöglichkeiten (BAföG, Stipendien etc.), Studi-
enkredite und die Förderprogramme der CBS. Auf unserer 
Homepage haben wir eine umfassende Link-Sammlung 
zusammengestellt, die Ihnen die weitere Recherche verein-
fachen soll. Gerne stehen wir Ihnen aber auch bei individu-
ellen Fragen zur Studienfinanzierung in einem persönlichen 
Beratungsgespräch zur Verfügung.
 

Jedes Studium ist eine Investition in die eigene Zukunft. 
Eine hochqualifizierte Ausbildung steigert Karrierechancen 
und Verdienstmöglichkeiten. 

Also: Lassen Sie sich nicht von Ihrem Ziel abbringen! Ge-
meinsam werden wir den richtigen Weg finden, um Ihr Stu-
dium an der CBS zu realisieren.

Ihr Ansprechpartner rund um 
das Thema Studienfinanzierung: 

Jan-Peter Jansen
Tel.: 0221/93 18 09-27
E-Mail: j.jansen@cbs-edu.de
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Die CBS möchte hoch motivierten und begabten Bewerbern ein 
Studium an der CBS ermöglichen. Aus diesem Grund gibt es 
zusätzlich zu allgemein üblichen und allen Studierenden zu-
gänglichen Fördertöpfen, die in den nächsten Kapiteln darge-
stellt werden, verschiedene CBS-spezifische Fördermöglich-
keiten. Voraussetzung für eine Antragstellung hierzu ist das 
Bestehen der CBS Aufnahmeprüfung.   

Teilstipendien durch das Cologne Business Network e.V.  
Zahlreiche namhafte Unternehmen arbeiten eng mit der CBS 
zusammen und engagieren sich im CBN, dem Förderverein 
der Hochschule. In Abhängigkeit vom Mittelaufkommen vergibt 
dieser eingetragene Verein Stipendien an Bewerber nach ver-
schiedenen Kriterien (Studienleistung, Bedürftigkeit).    

Teilstipendien für die besten Bewerber  
Die drei besten Absolventen des CBS Aufnahmeverfahrens, die 
sich an der CBS immatrikulieren, erhalten im ersten Jahr ein 
Teilstipendium durch eine Reduzierung der Studiengebühren. 
Im zweiten und dritten Jahr kommt das Teilstipendium den drei 
besten Studierenden des entsprechenden Jahrgangs zugute. 
Der Umfang der Gebührenreduzierung wird jährlich festgelegt 
und kann mündlich erfragt werden.

CBS Förderprogramm



Ziel des Wettbewerbs ist es, innovativen und engagierten Nach-
wuchskräften ein Studienstipendium an der Cologne Business 
School zu ermöglichen. Wir möchten den Ideenreichtum des 
Management-Nachwuchses fördern. Gefragt sind Kreativität, 
„Querdenkertum“ und Mut, ungewöhnliche Wege zu beschrei-
ten. Es sollen Marktlücken aufgedeckt werden, die neue, zu-
kunftsweisende Konzepte für die Reisebranche versprechen.

Höhepunkt des Wettbewerbes ist die Verleihung des CBS-För-
derpreises auf der Internationalen Tourismus Börse in Berlin. 
Die ersten drei Gewinner können dort vor einem interessierten 
Fachpublikum ihre Ideen präsentieren und ggf. direkte Kontakte 
mit der Tourismusbranche knüpfen.

Die Anreise- und Übernachtungskosten in Berlin werden von 
der CBS übernommen.

Die Teilnahme und das Bestehen des Assessment Day an der 
CBS sind Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums und 
Einlösung des Stipendiums. 

Bewerbungsschluss ist jeweils im Januar eines jeden Jahres. 
Nähere Informationen und die vollständigen Wettbewerbsbe-
dingungen finden Sie auf unserer Homepage oder erhalten Sie 
von unseren Studienberatern.

Die Gewinner des Förderpreises erhalten Stipendien 
in folgender Höhe:

1. Preis: Vollstipendium für die Studiengänge „International 
Business“ und „International Culture and Management“ an der 
CBS für 3 Jahre/6 Semester im Gegenwert von 25.620 Euro. Der 
Gewinn ist verbunden mit einer Tätigkeit als wissenschaftliche 
Hilfskraft an der CBS über die gesamte Laufzeit des Studiums 
(10 Stunden/Woche bei ca. 28 Semesterwochen/Jahr).

2. Preis: Teilstipendium für die Studiengänge „International 
Business“ und  „International Culture and Management“ an 
der CBS für 2 Jahre/4 Semester im Gegenwert von 17.280 Euro. 
Der Gewinn ist verbunden mit einer Tätigkeit als wissenschaft-
liche Hilfskraft an der CBS über die 4 Semester Stipendiums-
laufzeit (10 Stunden/Woche bei ca. 28 Semesterwochen/Jahr).

3. Preis: Teilstipendium für die Studiengänge „International 
Business“ und „International Culture and Management“an der 
CBS für 1 Jahr/2 Semester im Gegenwert von 8.940 Euro. Der 
Gewinn ist verbunden mit einer Tätigkeit als wissenschaftliche 
Hilfskraft an der CBS über die 2 Semester Stipendiumslaufzeit 
(10 Stunden/Woche bei ca. 28 Semesterwochen/Jahr).

Stipendiumswettbewerb 
„CBS Förderpreis“
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Öffentliche Förderung

BAföG (Inland)
Die Studierenden der CBS sind prinzipiell BAföG-berechtigt. 
Ob im Einzelfall BAföG gezahlt wird, richtet sich nach Einkom-
men und Vermögen des Antragstellers und seiner Eltern. Eine 
vom Einkommen der Eltern unabhängig gewährte Förderung 
setzt voraus, dass der Antragsteller nach dem 18. Lebensjahr 
entweder 5 Jahre erwerbstätig war oder nach 3-jähriger Be-
rufsausbildung weitere 3 Jahre erwerbstätig war (bei kürzerer 
Lehrzeit ist eine entsprechend längere Erwerbstätigkeit nötig). 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Auszubildenden in den Jah-
ren ihrer Erwerbstätigkeit in der Lage waren, sich aus den so 
erwirtschafteten Erträgen selbst zu unterhalten. 

BAföG-Leistungen werden je zur Hälfte als nicht zurückzuzah-
lender Zuschuss und als zinsloses Darlehen gewährt. Abhängig 
von Studiendauer und -ergebnis kann auch ein Teil des Darle-
hens erlassen werden. Eine BAföG-Förderung bewegt sich zur-
zeit zwischen 10 und 648 Euro monatlich und ist zeitlich grund-
sätzlich auf die Regelstudienzeit des Studiengangs begrenzt.   

Folgendes BAföG-Amt ist für CBS-Bewerber zuständig: 
Studentenwerk Köln 
Servicehaus						       
Universitätsstr. 16
50937 Köln 
Tel.: 0221 / 942 65-177  
Fax: 0221 / 942 65-134
www.kstw.de  

Nähere Informationen erhalten Sie über die kostenfreie Info-
Hotline: 0800 – 22 36 341. 

Alle Informationen und Anträge sowie einen BAföG-Rechner 
finden Sie auch im Internet unter www.das-neue-bafoeg.de, 
www.bafoeg-rechner.de

Unser Tipp: Das BAföG kann einen wertvollen Beitrag zur Fi-
nanzierung der Lebenshaltungskosten während des Studiums 
leisten. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob Sie BAföG-berechtigt 
sind, da der Finanzierungsaufwand beim BAföG in der Regel 
geringer ist als bei Studienkrediten.



Bildungskredit
Ziel des Bildungskredites ist die Sicherung und Beschleunigung 
der Ausbildung oder die Finanzierung von außergewöhnlichem, 
nicht durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
erfasstem Aufwand mit dem Ziel, die Ausbildung zu verkürzen 
bzw. den Abbruch der Ausbildung aufgrund fehlender fi nanziel-
ler Mittel zu vermeiden. Die Förderung erfolgt unabhängig vom 
Vermögen und Einkommen des Antragstellers und seiner Eltern.
 
Studierende sind zum Bezug des Kredites berechtigt, 
wenn sie

• die Zwischenprüfung/Vordiplom ihres Studiengangs bestan-
den haben bzw. eine schriftliche Erklärung der Ausbildungs-
stätte vorlegen, aus der hervorgeht, dass in dem Studiengang 
eine Zwischenprüfung nicht vorgesehen ist und der Studieren-
de die üblichen Leistungen mindestens der ersten beiden Stu-
dienjahre erbracht hat oder

• ein Zusatz-, Ergänzungs- oder Aufbaustudium betreiben und 
bereits über einen Abschluss in einem grundständigen Studi-
engang verfügen. 

Innerhalb eines Ausbildungsabschnittes können bis zu 7.200 
Euro bewilligt werden.
 

Zu der Gruppe der Studierenden zählen Sie, wenn Sie eine 
Hochschule (z. B. Hochschule der Künste/Fachhochschule/
Universität) besuchen.

Der Kredit wird maximal bis zur Vollendung des 36. Lebensjah-
res gewährt und grundsätzlich nur bis zum Ende des 12. Hoch-
schulsemesters vergeben. Gefördert werden ausschließlich 
Vollzeitstudiengänge. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Hotline 
022899 - 358-4492, per E-Mail an das Bundesverwaltungsamt,
bildungskredit @bva.bund.de oder im Internet unter 
www.bildungskredit.de.

Anschrift des Bundesverwaltungsamtes:
Bundesverwaltungsamt
Abteilung IV
Bildungskredit
50728 Köln

Wichtig: 
Eine Kombination aus öffentlichen Fördermöglichkei-
ten mit Studienkrediten und Stipendien ist möglich. 
Sprechen Sie uns an!
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Öffentliche Stipendien bieten eine individuelle Lösung zur  
Finanzierung des Studiums. Wenn Interessenten die entspre-
chenden Voraussetzungen mitbringen, lohnt sich eine Bewer-
bung. Zahlreiche staatlich geförderte und private Institutionen 
bieten Stipendien an. Im Folgenden eine Auswahl der wichtigs-
ten Förderwerke: 

Stipendien von Stiftungen

Studienstiftung des deutschen Volkes – www.studienstiftung.de
Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte deut-
sche Begabtenförderungswerk. Sie ist politisch, konfessionell 
und weltanschaulich unabhängig. Ziel ist es, durch finanzielle 
und individuelle Unterstützung qualifizierte Nachwuchskräfte 
für Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Kunst auszubilden.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) – www.kas.de
Mit ihrem Stipendienangebot richtet sich die Begabtenförde-
rung der Konrad-Adenauer-Stiftung an fachlich überdurch-
schnittlich begabte Studierende aller Fachrichtungen, die po-
litisch interessiert und gesellschaftlich engagiert sind und sich 
zur christlich-demokratischen Werteordnung bekennen. 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – www.fes.de
Die Stipendienprogramme der Friedrich-Ebert-Stiftung för-
dern deutsche und ausländische Studierende und Graduierte, 
die überdurchschnittliche Leistungen und gesellschaftliches, 
politisches und soziales Engagement nachweisen können. 
Deutsche und ausländische Graduierte mit einem überdurch-
schnittlichen Hochschulabschluss können sich außerdem für 
ein Graduiertenstipendium bewerben. 

Friedrich-Naumann-Stiftung (FNSt) – www.fnst.org
Dieses Programm der Begabtenförderung ist offen für deut-
sche und ausländische Studierende und Graduierte an den 
Hochschulen Deutschlands. Voraussetzung für eine Aufnahme 
sind hohe wissenschaftliche Begabungen, charakterliche Qua-
litäten sowie politisches und gesellschaftliches Engagement 
aus einer liberalen Grundhaltung. 

Hans-Seidel-Stiftung (HSS) – www.hss.de
Antragsberechtigt sind deutsche Studierende aller Fach-
richtungen, die an einer Universität bzw. Fachhochschule in 
Deutschland immatrikuliert sind sowie Studierende an Hoch-
schulen für bildende Künste und Musik. Die Stiftung vergibt au-
ßerdem Promotionsstipendien an Graduierte. 

Öffentliche Stipendien



Heinrich-Böll-Stiftung – www.boell.de
Das Studienwerk der Heinrich-Böll-Stiftung vergibt Studien-, 
Aufbau- oder Promotionsstipendien für begabte deutsche und 
ausländische Studierende und Graduierte aller Fachrichtun-
gen, die in ihrem wissenschaftlichen und persönlichen Profil 
überdurchschnittliche Leistungen mit der nachweisbaren Be-
reitschaft zur Übernahme von Verantwortung verbinden. 

Hans-Böckler-Stiftung (HBS) – www.boeckler.de
Die Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des bevorzugt bei der Vergabe von Stipendien Arbeitnehmer-
kinder und Absolventen des 2. Bildungsweges. 

Otto-Benecke-Stiftung e.V. (OBS) – www.obs-ev.de
Die Otto-Benecke-Stiftung führt im Auftrag der Bundesregie-
rung Ausbildungs- und Stipendienprogramme für Spätaussied-
ler, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge bis zum Alter 
von 30 Jahren durch, die hier ein Hochschulstudium aufneh-
men oder fortsetzen wollen. Spätaussiedler und Kontingent-
flüchtlinge, die im Herkunftsland eine Hochschulausbildung 
abgeschlossen haben, können bis zum Alter von einschließlich 
49 Jahren ein Stipendium beantragen.

Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds – 
www.stiftungsfonds.org 
Schwerpunkt der Bildungsförderung des Kölner Gymnasial- 
und Stiftungsfonds ist die Vergabe von Stipendien an Studieren-
de und Schüler. Die Stipendien des Fonds fördern gezielt und 
individuell – je nach Situation des Bewerbers und ohne spätere 
Rückzahlungsverpflichtung. Sie helfen begabten Schülern und 
Studenten, ihre Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten zu fi-
nanzieren und ermöglichen somit ein unbeschwertes und kon-
zentriertes Studieren. Ein wachsendes Angebot an Bildungs-
programmen und Netzwerkaktivitäten ergänzt die finanzielle 
Unterstützung. 
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Förderung durch konfessionelle Träger

Cusanuswerk, Bischöfliche Studienförderung – 
www.cusanuswerk.de
Das Cusanuswerk ist die Studienförderung der katholischen 
deutschen Bischöfe. Durch ideelle und materielle Förderung 
sollen besonders begabte katholische deutsche Studierende 
unterstützt werden. 

Evangelisches Studienwerk e.V. Haus Villigst – 
www.evstudienwerk.de
Das Evangelische Studienwerk e.V. Villigst fördert begabte evan-
gelische Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen 
an wissenschaftlichen, künstlerischen und pädagogischen 
Hochschulen und Fachhochschulen. Es wird von den Landeskir-
chen der evangelischen Kirche in Deutschland getragen. 

Studienförderung durch die Wirtschaft

Stiftung der Deutschen Wirtschaft – www.sdw.org
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft engagiert sich in der Bil-
dungs- und Begabtenförderung. In ihrem „Studienförderwerk 
Klaus Murmann“ unterstützt sie begabte Studierende und Dok-
toranden. 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft – 
www.stifterverband.de
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ist eine Ge-
meinschaftsaktion der Wirtschaft. Er ist keine eigene Förderin-
stitution, sondern eine Stiftungsverwaltung. Im Programm sind 
Studien-, Promotions-, Postdoc- und Auslandsstipendien für
verschiedene Fachbereiche. 

Weitere Internetadressen:
www.stiftungsindex.de
www.daad.de
www.begabte.de
www.begabtenfoerderungswerke.de
www.bildungsfonds.de
www.fulbright.de
www.cdg.de
www.stipendiensuche.de
www.stipendienlotse.de

Allgemeine Internetadressen zum Thema
Studium und Finanzierung
www.studilux.de	 www.studis-online.de
www.checked4you.de/studium	 www.studium-ratgeber.de
www.studentenwerke.de	 www.e-fellows.de	
www.einstieg.com	 ww.stipendiumplus.de
www.hobsons.de	 www.studis-online.de

Öffentliche Stipendien



Studienkredite zur Finanzierung von Lebenshaltungskosten 
und Studiengebühren gibt es seit 2005. Die Kredite werden aus-
schließlich für Ausbildungs- und Studienzwecke vergeben und 
sind speziell auf die Bedürfnisse und Lebensumstände von Stu-
dierenden ausgelegt. Die Besonderheit im Vergleich zu einem 
normalen Kredit ist die monatliche Förderung anstelle einer 
einmaligen Auszahlung.

Die Cologne Business School unterhält Kooperationen mit der 
Deutschen Bank und der Dresdner Bank. Studierende der CBS 
erhalten bei diesen Bankhäusern Sonderkonditionen für Stu-
dienkredite. Deren Ansprechpartner geben Ihnen gerne detail-
lierte Informationen. Natürlich können Sie vorab auch unsere 
Studienberater kontaktieren. 

Einen aktuellen Test der Studienkredite finden Sie auf den 
Seiten des CHE – Centrum für Hochschulentwicklung - unter 
www.che-studienkredit-test.de.

Studienkredite 
und Bildungsfonds
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Zielgruppe
Studierende einer staatlichen bzw. staatlich anerkannten 
Hochschule in Deutschland im Erststudium. Der Abschluss 
„Bachelor“ gilt im Fall der Beantragung eines KFW-Studien-
kredits nicht als Abschluss eines Erststudiums, um ein darauf 
aufbauendes konsekutives Masterstudium auch finanzieren zu 
können. 

Kreditvolumen
Zwischen 100 und 650 Euro monatlich für Lebenshaltungskos-
ten. Zweimal jährlich können Kreditnehmer die Höhe und Dau-
er der Auszahlung ändern. 

Laufzeit
Auszahlungsphase  von bis zu 60 Monaten; eine einmalige Ver-
längerung um bis zu vier Semester bei begründeten Erfolgs-
aussichten möglich.
	
Zinssatz
Zurzeit ca. 4,28 % p.a. je nach Laufzeit und Tilgung (eine  
Zinsobergrenze von 9,10 % nom. jährlich steht für 15 Jahre fest).

Rückzahlung
Während der Berufsfindungsphase gibt es eine rückzahlungs-
freie Zeit (Karenzzeit) zwischen 6 und 23 Monaten. Das Dar-
lehen muss innerhalb von 25 Jahren zurückgezahlt werden. 
Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Die Rückzahlung kann 
zweimal im Jahr an die persönliche Entwicklung angepasst 
werden.

Geforderte  Sicherheiten/Nachweise
Leistungsnachweis spätestens zum Ende des 5. Semesters. 
Keine Sicherheiten erforderlich.

Voraussetzungen	
Höchstalter 30 Jahre; Sie können den Kreditantrag auf der 
Website der KFW-Förderbank beantragen. 

Weitere Informationen
www.kfw-foerderbank.de

KFW-Studienkredit



Zielgruppe
Unabhängig von Hochschule und Studienfach.

Kreditvolumen
Bis zu 800 Euro monatlich für Studiengebühren und  Lebens-
haltungskosten.		

Laufzeit
Auszahlungsphase  von bis zu 60 Monaten.

Zinssatz	
Zurzeit 5,9 % p.a. je nach Laufzeit und Tilgung. 

Rückzahlung
Während der Berufsfindungsphase gibt es eine rückzahlungs-
freie Zeit. Beginn der Rückzahlung ist 3 Monate nach Berufs-
start und spätestens 12 Monate nach Beendigung des Studi-
ums. Laufzeit bis zu 144 Monate zu günstigen Konditionen. Es 
wird ein fester Zinssatz vereinbart und Sondertilgungen sind 
jederzeit möglich. 

Geforderte  Sicherheiten/Nachweise:
Detaillierter Fragebogen, keine Bürgschaft.

Voraussetzungen	
Höchstalter 30 Jahre; ausländische Bürger können den Kredit 
in Anspruch nehmen, wenn sie seit mind. 2 Jahren vor Beginn 
des Studiums über einen Wohnsitz in Deutschland sowie eine 
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung verfügen.

Special für CBS Studenten
Studierende der Bachelorstudiengänge können bereits ab dem 
1. Semester die max. Rate von bis zu 800 Euro pro Monat in 
Anspruch nehmen.
	
ansprechpartner
Matthias Löbbel
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Investment und FinanzCenter
Hohenzollernring 14
50672 Köln
Tel.: 0221 / 92 57 48-21
Fax: 0221 /92 57 48- 66
matthias.loebbel@db.com
	
Weitere Informationen
www.deutsche-bank.de/studentenkredit

db Studienkredit 
(Deutsche Bank Köln)
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Zielgruppe
Unabhängig von Hochschule und Studienfach.

Kreditvolumen
Bis zu 1.500 Euro monatlich für Studiengebühren und  Lebens-
haltungskosten. Der Kredit wird in Form eines Dispositionskre-
dits auf dem Girokonto zur Verfügung gestellt.

Laufzeit
Auszahlungsphase  von bis zu 84 Monaten.
	
Zinssatz
Zurzeit 5,89 % p.a. je nach Laufzeit und Tilgung. 

Rückzahlung
Während der Berufsfindungsphase gibt es eine rückzahlungs-
freie Zeit von bis zu 12 Monaten. Laufzeit von 60 bis zu 180 Mo-
naten zu günstigen Konditionen. Es wird ein fester Zinssatz ver-
einbart und Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Bei einer 
Examensnote von „sehr gut“ reduziert sich der Rückzahlungs-
zinssatz um 1 %. 

Geforderte  Sicherheiten/Nachweise
Detaillierter Fragebogen, keine Bürgschaft.
	

Voraussetzungen
Höchstalter 23 Jahre bei Erststudium und 26 Jahre bei einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung; Staatsangehörigkeit eines 
EU-Landes, der Schweiz oder der Türkei muss vorliegen. 

Special für CBS-Studierende
Startguthaben von 25 Euro auf dem Girokonto.

ansprechpartner
Dierk Timm			   Inga vom Hagen
Dresdner Bank AG		  Dresdner Bank AG
Geschäftsleitung 		  Senior Finanzberaterin
Filiale Chlodwigplatz 3		  Chlodwigplatz 3
50678 Köln			   50678 Köln
Tel.: 0221 / 93 18 87-10		  Tel.:  0221 / 93 18 87-10
Fax: 0221 / 93 18 87-30		  Fax.: 0221 / 93 18 87-30
dierk.timm@dresdner-bank.com	 inga.VomHagen@
				    dresdnerbank.com
	
Weitere Informationen
www.dresdner-studentenbanking.de 

Dresdner FlexiStudienkredit 
(Dresdner Bank Köln)



BAföG Bankdarlehen

Zielgruppe
Studierende von Hochschulen, die eine Studienverlängerung 
durch einen Ausbildungsabbruch oder einen Fachrichtungs-
wechsel benötigen, bzw. in speziellen Fällen für ein Zweitstu-
dium. 

Kreditvolumen
Wird individuell vom zuständigen Amt für Ausbildungsförde-
rung festgelegt. 

Laufzeit
Max. 22 Jahre. 

Zinssatz
Variabel, richtet sich nach dem 6-Monats EURIBOR.

Rückzahlung
Das Darlehen wird in gleichbleibenden monatlichen Raten, die 
mindestens 105 Euro betragen müssen, zurückgezahlt. 

Geforderte  Sicherheiten/Nachweise
Keine Sicherheiten erforderlich.

Weitere Informationen
www.kfw-foerderbank.de 
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Zielgruppe
Unabhängig von Hochschule und Studienfach. 
 
Kreditvolumen
Max. 30.000 Euro während der gesamten Studiendauer (Studi-
engebühren + Lebenshaltungskosten + evtl. einmalige Zahlung 
z.B. für Auslandsaufenthalt). 

Laufzeit
Max. bis zum Ende der Regelstudienzeit zzgl. eines Semesters.
	
Zinssatz 
Die Rückzahlung erfolgt einkommensabhängig von dem späte-
ren Bruttogehalt. 

Rückzahlung
Nach dem Berufseinstieg wird ein gewisser Prozentsatz des 
Gehalts für einen bestimmten Zeitraum (beides wird vor För-
derbeginn festgelegt) zurückgezahlt. 

Career Concept 
(Bildungsfonds)

Geforderte  Sicherheiten/Nachweise
Bei Studierenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit evtl. 
eine Bürgschaft.

Weitere Informationen
www.career-concept.de oder www.bildungsfonds.de 



DKB Studentenbildungsfonds

Zielgruppe
Studierende im gesamten Bundesgebiet. Bei Bachelor- oder 
Masterstudiengängen ist ein erfolgreicher Abschluss der ers-
ten beiden Fachsemester erforderlich.  

Kreditvolumen
Bis zu 650 Euro monatlich, max. 39.000 Euro (einmalig bis 5000 
Euro für Sonderkosten z. B. Auslandsaufenthalt, Praktikum).

Laufzeit
Max. bis zum Ende der Regelstudienzeit zzgl. zwei Semester.
	
Zinssatz 
Zurzeit ca. 6,49 %.

Rückzahlung
Beginnt 12 Monate nach Ende des Studiums; Studienbeginn vor 
Vollendung des 30. Lebensjares. Ein Sondertilgungsrecht ist 
vorhanden.  Rückzahlungsdauer max. 20 Jahre.

Geforderte  Sicherheiten/Nachweise
Referenzschreiben eines Professors und Motivationsschreiben.

Voraussetzungen
Studienbeginn vor Vollendung des 30. Lebensjahres. Die För-
derung ist unabhängig vom Einkommen der Eltern oder bereits 
bestehender Förderung durch BaföG oder Stipendien. 

Weitere Informationen
www.dkb-studenten-bildungsfonds.de

Hotline
01803 - 120 300
(9 Ct./Min. aus dem Festnetz der 
dt. T-Com, ggf. abweichende Mobilfunktarife)
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Auslands-BAföG
BAföG für ein Studium/Praktikum im Ausland ist i. d. R. nach 
einem Jahr Studium im Inland möglich. Nach der BAföG-
Auslandszuschlagsverordnung erhalten Sie einen Anteil der 
im Ausland anfallenden Studiengebühren als Zuschuss, der 
nicht zurückgezahlt werden muss. Zuschläge zu Reisekosten, 
höheren Lebenshaltungskosten und zur Krankenversicherung 
müssen später zurückgezahlt werden. Auch wenn Sie keinen 
Anspruch auf „Inlands-BAföG “ haben sollten, lohnt sich ein 
Antrag auf Auslands-BAföG, da hier höhere Bemessungsgren-
zen für den Anspruch auf eine Förderung gelten. Der Antrag 
auf Auslands-BAföG sollte mind. sechs Monate vor der Ausrei-
se beim zuständigen Ausbildungsförderungsamt gestellt wer-
den. Nähere Informationen zu den Bedingungen und den zu-
ständigen Ämtern finden Sie unter: www.das-neue-bafoeg.de.

DAAD
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bietet auf 
seiner Webseite eine Datenbank mit Informationen zu Förde-
rungsmöglichkeiten des DAAD sowie anderer Förderorganisa-
tionen zur Unterstützung von Studium, Forschung oder Lehre 
im Ausland an. Studierende der CBS können sich mit Unter-

stützung des International Office beim DAAD für ein Stipendium 
zur Finanzierung ihres Auslandssemesters oder auch Ausland-
spraktikums bewerben. Weitere Informationen zum Bewer-
bungsverfahren und weiterer Möglichkeiten zur Finanzierung 
Ihres Auslandssemesters finden Sie unter www.daad.de.

ERASMUS-Stipendium
ERASMUS-Stipendien für Studierende werden direkt durch die 
CBS vergeben. Studierende, die über das Programm an eine 
der ERASMUS Partnerhochschulen der CBS ins Ausland gehen 
möchten, wenden sich bitte an das International Office der CBS. 
Bei Studierenden, die ein mind. 3-monatiges Auslandsprakti-
kum innerhalb Europas absolvieren möchten, ist ebenfalls eine 
Förderung über das ERASMUS Programm möglich.

Finanzierung 
von Auslandssemestern



Steuerliche Aspekte

Absetzbarkeit 
Alle mit dem Studium verbundenen Kosten (Studiengebühren, 
Ausgaben für Bücher, etc.) werden grundsätzlich steuerlich 
berücksichtigt. Für detaillierte Auskünfte zum Gestaltungs-
spielraum und zu den aktuellen finanzrechtlichen Bestimmun-
gen wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

Kindergeld
Nach dem 18. bis regelmäßig zum 25. Lebensjahr wird nur dann 
Kindergeld weiter gewährt, wenn das Kind eine Ausbildung 
absolviert und die eigenen Einkünfte des Kindes einen Betrag 
von 7.680 Euro nicht übersteigen. Wird dieser Betrag auch nur 
um einen Cent überschritten, so entfällt der Anspruch rück-
wirkend für das ganze Jahr. Zu dem maßgeblichen Oberbegriff 
„Einkommen des Kindes“ rechnen nicht nur die Einkünfte im 
einkommensteuerlichen Sinne, sondern darüber hinaus auch 
noch weitere Bezüge. Bitte informieren Sie sich über die ge-
naue Berechnung des maßgeblichen Einkommens sowie Min-
derungsmöglichkeiten z. B. durch Werbungskosten/Betriebs-
ausgaben bei Ihrer zuständigen Familienkasse.

Sonstiges

Ausbildungsunterhalt
Eltern sind grundsätzlich gesetzlich verpflichtet, Ausbildungs-
unterhalt für eine angemessene Ausbildung zu leisten (§ 1610 
Abs. 2 BGB). Dies gilt auch für ein Studium Volljähriger. Die 
Düsseldorfer Tabelle ist eine Orientierungshilfe für die Bemes-
sung der Unterhaltsleistung.

Sonstige Vergünstigungen
Studierende bleiben auf Antrag bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres in der (gesetzlichen) Krankenkasse der Eltern bei-
tragsfrei mitversichert, sofern die unschädliche Zuverdienst-
Grenze nicht überschritten wird.
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Annuität: Regelmäßig fließende, in ihrer Höhe gleichbleiben-
de Zahlung, z. B. bei der Rückzahlung eines Kredits. 

BAföG: Bundesausbildungsförderungsgesetz, das u. a. die 
staatliche Unterstützung für die Ausbildung von Studierenden 
regelt. Umgangssprachlich auch Bezeichnung der Förderung, 
die sich aus dem Gesetz ergibt. Die eine Hälfte der Auszahlung 
erfolgt jeweils als Zuschuss ohne Rückzahlungsverpflichtung, 
die andere als Darlehen. 

Bildungsfonds: Besondere Form der Bildungsförderung; 
Anleger kaufen Anteile am Fonds, aus diesen Mitteln werden 
ausgewählte Studierende gefördert. Nach Abschluss des Stu-
diums zahlen diese für einen bestimmten Zeitraum einen be-
stimmten Prozentsatz des Einkommens zurück. Daraus ent-
steht die Rendite der Anleger. 

Bürgschaft: Bürgschaften, z. B. von Familienangehörigen, 
werden teilweise als  Kreditsicherung gefordert, wenn die 
Bonität des jeweiligen Kreditnehmers nicht ausreichend ist. 

debt-forgiveness: Verfallen einer Schuld, wenn über einen 
festgelegten Zeitraum eine Rückzahlung nicht möglich ist. 

Effektivzins: Der „effektive Jahreszins“ beziffert die jährli-
chen und auf die nominale Kredithöhe bezogenen Kosten von 
Krediten. Bei Krediten, deren preisbestimmende Faktoren sich 
während der Laufzeit ändern können, wird er als „anfänglicher 
effektiver Jahreszins“ angegeben. Der Effektivzinssatz wird im 
Wesentlichen vom  Nominalzinssatz, den Kreditnebenkosten, 
der Tilgung und der Zinsfestschreibungsdauer bestimmt. 

EURIBOR: European Interbank Offered Rate, Zinssatz für Ter-
mingelder in Euro im Interbankengeschäft. Zu diesem Zinssatz 
können sich Geschäftsbanken kurzfristig refinanzieren. Daher 
wird dieser häufig als Basiszins für Kredite mit variablen Zins-
sätzen, also auch für Studienkredite verwendet. 

Festzins: Zinssatz, der im Gegensatz zu einem variablen 
Zinssatz auf einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben ist 
und somit das  Zinsrisiko ausschließt, da er unabhängig von 
den üblichen Marktschwankungen des Zinsmarktes ist. 

Glossar



Infoscore-Auskunft: Auskunftssystem zur Bonitätsprü-
fung von Kunden, das auf Basis gesammelter Daten Anfragen 
zur Kreditwürdigkeit von Verbrauchern beantwortet. Vgl. auch 
Schufa.

Karenzphase: Eine begrenzte Phase der Tilgungsfreiheit 
nach Ende des Studiums, die den Absolventen Zeit lässt, einen 
adäquaten Job zu finden, bevor die Tilgung des Kredites ein-
setzt. 

Kreditsicherung: Vereinbarung, dass dem Gläubiger einer 
Forderung zum Zwecke der Sicherung seines Anspruchs gegen 
den Schuldner weitere Rechte eingeräumt werden. Diese kön-
nen sich entweder gegen den Schuldner selbst richten, oder 
die Gläubigersicherung kann darin bestehen, dass der Gläu-
biger zum Zwecke der Befriedigung seines Anspruchs gegen 
den Schuldner Dritte in Anspruch nehmen kann (d.h. dass ein 
anderer die Schuld erfüllt oder der Gläubiger auf bestimmte 
Vermögensgegenstände zugreifen kann, deren Wert für die Er-
füllung des Anspruchs des Gläubigers reserviert ist). 
 Siehe auch Bürgschaft, Restkreditsicherung. 

Nominalzins: Der für einen Kredit vereinbarte oder bezahlte 
Zinssatz. 

Restkreditversicherung/Restschuldversicherung: 
Absicherung des Kreditnehmers bzw. dessen Hinterbliebenen 
im Fall des Todes, einer Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Sie 
dient auch dem Kreditgeber als zusätzliche Kreditsicherung. 
Der Kreditnehmer schließt bei einem Versicherer im Zusam-
menhang mit der Kreditnahme eine Lebensversicherung z. B. 
gegen vorzeitigen Tod, Krankheit oder Arbeitslosigkeit ab. Im 
Todesfall wird die noch ausstehende Restschuld des aufge-
nommenen Darlehens durch die Leistung getilgt bzw. werden 
bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit die Raten gezahlt. 

Schufa: Von der kreditgebenden Wirtschaft getragenes Kredit-
büro, das auf Basis gesammelter Daten Anfragen zur Kredit-
würdigkeit von Verbrauchern beantwortet. 
Vgl. auch Infoscore-Auskunft. 

Sicherheiten:  siehe Kreditsicherung. 
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Sondertilgung: Tilgung, die über die im Kreditvertrag 
vereinbarten Leistungsraten hinausgeht und damit zu einer 
schnelleren Rückzahlung führen kann. 

Stipendium: Finanzielle Unterstützung für Studenten (Stipen-
diaten) ohne Rückzahlungsverpflichtung (z. B. im Rahmen der 
Begabtenförderung). 

Stundung: Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner, 
eine bestimmte Zeit auf die Realisierung seiner fälligen Forde-
rung zu verzichten. Bei Studienkrediten werden in der zeitlich 
lange gestreckten Auszahlungsphase die Zinsen nahezu durch-
gängig gestundet – wo dies in Einzelfällen nicht sichergestellt 
ist, verringert sich die Auszahlungssumme im Lauf der Zeit 
kontinuierlich. 

Tilgungsplan: Zeitliche Darstellung einer Darlehensrück-
zahlung über die gesamte Laufzeit hinweg bis zur restlosen 
Rückzahlung der Darlehensschuld. 

Variabler Zinssatz:  siehe Zinsrisiko. 

Zinssatz: Der in Prozent ausgedrückte Preis für geliehenes 
Kapital, also der Zins als Prozentangabe.

Zinsbindung:  siehe Festzins. 

Zinsrisiko: Abhängig von der Marktentwicklung können vari-
able Zinssätze schwanken. Dies bezeichnet man als Zinsrisiko. 
Wird ein  Festzins vereinbart, kann das Zinsrisiko vermieden 
werden. Wird eine Bandbreite für den Zinssatz vereinbart, wird 
das Risiko zumindest begrenzt.	

Glossar
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